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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

32'1'1 lAB 

1989 -04- 2 4 
zu 33'f6/J betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Puntigam und Genossen vom 3. März 1989, 

Nr. 3346/J-NR/89, "Ankauf der Firnengruppe 

Schöffel durch die öIAG-Umweltholding H 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG ist der Nationalrat und der Bundes­

rat befugt, die GeschäftsfUhrung der Bundesregierung zu Uber­

prUfen, deren Mitglieder Uber alle Gegenstände der Vollzie­

hung zu befragen und alle einschlägigen AuskUnfte zu verlan­

gen. Es war daher zu prUfen. ob sich die gesteLlten Anfragen 

Uberhaupt auf "Gegenstände der Vollziehung" im Sinne des B-VG 

beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes des 

Nationalrates, daß sich das Interpellationsrecht insbeson­

dere auf Regierungsakte "sowie Angelegenheiten der behördli­

chen Verwaltung oder der Verwaltung des Bundes als Träger von 

Privatrechten" bezieht. 

Die Bestimmung macht deutlich, daß alle Angelegenheiten, die 

nicht als Verwaltung des Bundes zu verstehen sind, sondern 

anderen Rechtssubjekten zuzurechnen sind, dem parlamentari­

schen Interpellationsrecht grundSätzlich nicht unterliegen. 

Es war daher weiters die Rechtsfrage zu prUfen, ob der Ankauf 

der Firmengruppe Schöffel durch die öIAG-Umweltholding dem 

Begriff "Verwaltung des Bundes" zuzurechnen ist. 
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Die gegenständliche Anfrage bezieht sich auf auf die ÖIAG­

Umweltholdingund damit zweifellos auf eine selbständige 

privatrechtliehe juristische Person. Das Bundeskanzleramt­

Verfassungsdienst hat in einem Gutachten von 2. Juli 1985, GZ 

601.329j5-V/l/85, hiezu folgendes ausgefUhrt: 

"Die Rechtsstellung der "Betriebe ÖIAG", •••.• ist jeden­

falls die von rechtlich selbständigen privatrechtlichen 

juristischen Personen." Ihre Handlungen sind somit diesen 

juristischen Personen, nicht aber dem Bund zuzurechnen, es 

handelt sich bei den Akten dieser Unternehmungen keinesfalls 

um eine Wahrnehmung staatlicher Vert'lal tungsaufgaben, sondern 

um die Wahrnehmungen von Aufgaben durch Privatrechtssubjekte. 

Daran vermag auch der Umstand, daß die öIAG im Alleineigentum 

des Bundes steht, deshalb nichts zu ändern, weil sich die 

rechtliche Zurechnung einer Verwaltungstätigkeit nicht an 

Eigentums- oder Beteiligungsverhältnissen und dergleichen 

sondern ausschließlich daran zu orientieren hat, welches 

Rechtssubjekt Kraft Gesetzes zur Wahrnehmung der entspre­

chenden Aufgaben berufen ist. Daraus folgt aber, daß es sich 

bei den Handlungen der Betriebe der öIAG um ausschließlich 

von diesen Privatrechtssubjekten zu besorgende und allein 

ihnen zuzurechnende Akte handelt, die keinesfalls unter den 

Begriff der "Vollziehung des Bundes", und insbesondere nicht 

unter den Begriff der "Tätigkeit des Bundes als Träger von 

Privatrechtenil unterstellt werden kannen. Als sogenannte 

Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes kann vielmehr nur die 

Ausübung jener Rechte angesehen werden, die dem Bund in 

seiner Eigenschaft als Eigentümer der ÖIAG nach den entspre­

chenden anwendbaren gesellschaftsrechtlichen Vorschriften 

zukommen. Insofern beschränkt sich die Vollziehung des Bun­

des im Zusammenhang mit den sogenannten verstaatlichten 

Unternehmungen auf die Tätigkeit von Verwaltungsorganen in 

den Organen dieser Unternehmungen, nicht jedoch auf Hand­

lungen, die von Unternehmensorganen gesetzt werden." 
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Dennoch habe ich dem Unternehmen ihre Anfragen zur VerfUgung 

gestellt und folgende Stellungnahme erhalten: 

Zu Frage 1: 

"Stimmen die zitierten Zeitungsberichte, daß die öIAG-Umwelt­

hOlding die Firmengruppe Schöffel aufgekauft hat?" 

Eine in der Anfrage behauptete "Umweltholding" der öIAG 

entspricht nicht den Tatsachen. Die öIAG hat vielmehr fUr 

das Geschäftsfeld Abfallvermeidung, -verwertung und -entsor­

gung die Sonderabfall-Ensorgungsholdinggesellschaft mbH (SEH) 

als Dienstleistungsunternehmen gegrUndet. Die Sonderabfall­

Entsorgungsholding GesmbH hat im Dezember 1988 die Deponie­

gas GesmbH in Graz zu 100% erworben. 

Zu Frage 2: 

"Wenn ja, um welchen Betrag wurde die Firmengruppe "Schöffel 

aufgekauft?U 

Ich verweise auf die Einleitung zur Anfragebeantwortung, die 

klarstellt, daß die von Ihnen erfragten Details betriebswirt­

schaftliche Daten betreffen, deren Geheimhaltung im Interesse 

der betroffenen Unternehmen gemäß Art. 20 Abs. 3 B-VG geboten 

ist. 

Zu Frage 3: 

"Was waren die GrUnde fUr den Ankauf der Firmengruppe 

Schöffel durch die öIAG-Um~'lel tholding?" 

Ausschlaggebend für die Ubernahme der Deponiegas GesmbH war 

in erster Linie, daß die Deponiegas GesmbH Uber zwei Tochter­

gesellschaften, nämlich über die MDH Mülldeponie Halbenrain 

GesmbH sowie über die Entsorga GesmbH, zwei Deponien fUr 

HausmUll und nicht UberwachungsbedUrftige Sonderabfälle in 

HalbenrainjBezirk Bad Radkersburg bzw. in Tainach/Bezirk 
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Völkermarkt betrei bt. Gemä(3 externen Gutachten handelt es 

sich dabei um Deponien, die sowohl von der Geologie her als 

auch von der angewandten Deponiebautechnik zur Mlillablagerung 

ganz hervorragend geeignet sind. Der Deponie Halbenrain wurde 

vom Bundesminister fUr Gesundheit und Umweltschutz eine Um­

weltauszeich~ung fUr ihre vorbildliche Deponietechnik und 

die Deponiegasnutzung verliehen. Überdies erhält die Deponie 

Halbenrain den von der Ford Motor Company flir besondere Ver­

dienste um den Umwel tschutz gestifteten "Conservation A~Jard". 

Da es unter anderem Geschäftszweck der SEH ist, sich an den 

technisch besten Anlagen zur Verwertung, Beseitigung und 

Deponierung von MUll zu beteiligen, paßt der Ankauf der 

derzeit vermutlich besten in österreich verfUgbaren Deponien 

in das Unternehmenskonzept. 

Zu Frage 4: 

"Welche Ziele verfolgt die ÖIAG-Umweltholding mit dem Ankauf 

der Firmengruppe Schöffei?" 

Die Übernahme der Deponiegas GesmbH signalisiert die Ziel­

setzung der SEH Sonderabfall-Entsorgungsholdinggesellschaft 

mbH: 

Es soll ein Netzwerk an Entsorgungsunternehmen aufgebaut 

werden, um Logistik und Entsorgung fHr die gesamte Abfall­

entsorgungskette anbieten zu können und die sichere und dem 

Stand der Technik entsprechende Entsorgung von Haus- und 

GewerbemUll. sowie von Sonderabfällen zu gewährleisten. 

Zu Frage 5: 

"Sind seitens der ÖIAG-Umweltholding Ausweitungen der Deponie 

Halbenrain geplant?" 

Eine Ausweitung der Deponie ist - wie im ursprUnglichen Plan 

vorgesehen - auf dem der MDH Mlilldeponie Halbenrain zur 

Verfilgung stehenden Gelände geplant. Die Gesamtfläche der 

Deponie wird maximal 2~ ha betragen. 
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Zu Frage 6: 

"Welche Investitionen der ÖIAG-Umweltholding sind im Bereich 

der früheren Firmengruppe Schöffel geplant?" 

Im Rahmen der Deponiegas GesmbH ist die Planung und Errich­

tung weiterer Deponien, der Ausbau einer sChienengebundenen 

Transportlogistik, Investitionen in Abwasserreinigungsanlagen 

sowie die Erweiterung der Engineering-Leistungen zur Sanie­

rung, Sicherung und Kapazitätsausweitung von Deponien ge­

plant. 

Zu Frage 7: 

"Sind seitens der ÖIAG-Umweltholding weitere Aufkäufe von 

Mülldeponien bzw. Entsorgungsunternehmen geplant?" 

Die Sonderabfall-Entsorgungsholdinggesellschaft bemüht sich 

derzeit um Kontakte zu wichtigen und auf hohem technischen 

Niveau stehenden Entsorgungsunternehmen. Inwieweit dies zu 

weiteren Beteiligungen oder übernahmen führt. kann derzeit 

noch nicht abgeschätzt werden. 

Zu Frage 8 und 9: 

"Wenn ja, was sind die unternehmerischen Zielsetzungen der 

ÖIAG-Um~Jel tholding in diesem Bereich?" 

Was sind überhaupt die unternehmerischen Zielsetzungen der 

ÖIAG-Umweltholding?" 

Die strategischen Zielsetzungen der Sonderabfallent­

sorgungsholding GesmbH sind bereits in den Antworten zu den 

Fragen 1,3,4 und 6 inkludiert. Ich verweise auf diese An­

fragebeantwortungen. 
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Zu Frage 10: 

tTWelcl1e Konsequenzen ergeben sich aus dem Ankauf der F'irmen­

gruppe Schöffel durch die ÖIAG-Umweltholding für jene Gemein­

den, die bisher die Müllentsorgung über die Firmengruppe 

Schöffel abgewickelt haben?" 

Die Verträge zur Müllentsorgung, die mit der MDH GesmbH und 

der Entsorga GesmbH geschlossen wurden, sind unverändert 

gültig. 

Wien, am 21. April 1989 

Der Bundesminister 

0ß~~ 
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